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Sehr geehrte Damen und Herren,

wer denkt beim Wort Standesamt nicht gleich ans Heiraten?

Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen, um mit dem Stan-
desamt in Kontakt zu kommen. Wohl kein anderes Amt innerhalb der 
Verwaltung begleitet Menschen über die wichtigsten Stationen ihres 
gesamten Lebens – der Standesbeamte als Urkundsbeamter beurkundet 
die Geburt und die Eheschließung. Auch in schweren Zeiten sind die 
Mitarbeiterinnen des Standesamtes für Sie Ansprechpartner, wenn es 
um die Beurkundung von Sterbefällen geht. 

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Aufgabengebiet des 
Standesamtes geben. Natürlich kann sie die persönliche Beratung nicht 
ersetzen, aber sie kann darauf hinweisen, wann eine solche Beratung 
notwendig ist. 

Wir stellen Ihnen das Trauzimmer der Stadt Cottbus vor, in dem Sie stilvoll 
und romantisch den ersten Schritt in die gemeinsame Zukunft gehen 
können. Allgemeine Fragen rund um die Eheschließung und die Regis-
trierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften werden genauso beant-
wortet, wie Fragen zur Namensführung oder zu aktuellen Gebühren. 

Die Broschüre informiert Sie außerdem darüber, was Sie als werdende 
Eltern bedenken sollten, welche Rolle der Familienstand der Mutter, die 
Staatsangehörigkeit und die Namensführung der Eltern spielt.

Das Standesamt ist Dienstleister für die Bürgerinnen, Bürger und Gäste 
der Stadt Cottbus. 

Die Mitarbeiterinnen des Standesamtes sind für Sie da und geben Ihnen 
gern Auskunft.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Szymanski, Oberbürgermeister

Mit freundlichen Grüßen

Frank Szymanski, Oberbürgermeister

Grußwort
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Branchenverzeichnis
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Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de

Abendmode 12

Brautmode 12, 13

Bürotechnik 10

Dekoration 14

Einladungskarten 10

Floristik 14

Fotograf 16, 17

Friseur 20, 21

Gaststätte 7, 8, 9, 18

Gebäudewirtschaft 24

Haarverlängerung 20

Hebamme 27

Herrenausstatter 10

Herrenmode 13

Hochzeitsausstatter 3

Hochzeitsfahrt 22

Hochzeitsgefährt 22

Hochzeitsplanerin 2

Hochzeitstauben 5

Hotel 11, 18, 19

Juwelier U4

Lohnsteuerhilfeverein 23

Mieterbund 25

Pension 8

Schmuck U 4

Steuerberater 24

Trauringe U4

Umzüge 15

Wedding Planer 2

 U = Umschlagseite

http://www.alles-deutschland.de
http://www.roxana-show.de
http://www.traut-euch.info
http://www.sbe-group.de
http://www.roxana-show.de


4

Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen Himmel zu 
machen. Dann führt kein Weg am Standesamt vorbei, denn auch einer 
kirchlichen Trauung muss in Deutschland die Ziviltrauung vorausgehen. 
Bevor Sie heiraten, muss der Standesbeamte prüfen, ob es Ehehindernisse 
oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente erforderlich.
Personalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen nicht aus! 
Grundsätzlich benötigen Sie Ihre eigene Geburtsurkunde oder eine 
beglaubigte Ablichtung aus dem Geburtsregister, die Sie in Ihrem Ge-
burtsstandesamt erhalten, sowie jeweils eine aktuelle Melde- oder Auf-
enthaltsbescheinigung Ihres zuständigen Meldeamtes, haben Sie Ihren 
Wohnsitz in Cottbus, entfallen diese.  Welche weiteren Unterlagen Sie 
evt. noch vorlegen müssen, richtet sich u. a. nach Ihrem Familienstand 
und Ihrer Staatsangehörigkeit. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wir beraten Sie gern.
Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen haben, dann kommen Sie bitte 
entweder während der Dienstzeiten bei uns vorbei oder rufen Sie uns 
an. Wir werden Sie gerne informieren. Hier einige der häufigsten Fragen 
und die Antworten:

Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen zur Eheschließung mitzu-
bringen, ist am 01.07.1998 weggefallen. Aber wenn Sie möchten, können 
Sie dies gerne noch tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pflicht?
Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der standesamt-
lichen Trauung. Allerdings ist es Ihnen freigestellt, auch bei uns diese 
schöne Zeremonie einzuplanen.

An welche Hand steckt man den Ring?
Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine Vorschriften.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an?
Es gibt weder Kleidervorschriften noch Traditionen. Es ist Ihr Tag. Sie 
sollen sich rundherum wohlfühlen.

Wie lange dauert eine Trauung?
Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unterschriften dauert eine 
standesamtliche Trauung nicht länger als 20 bis 25 Minuten. Dennoch 
halten wir zwischen zwei Trauungen immer 45 Minuten Zeit frei. Wenn 
Sie also Sekt und Gläser mitbringen, können Sie noch auf Ihre Trauung 
anstoßen.

Darf gefilmt werden? 
Gegen Foto- und Videoaufnahmen haben wir keine Einwände, egal ob 
Sie einen Gast aus Ihrer Gesellschaft beauftragen oder einen erfahrenen 
Fotografen engagieren.

Rund um das Standesamt
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Rund um das Standesamt
Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?
Nein,  denn der Aushang, das sogenannte Aufgebot, wurde zum 
01.07.1998 ersatzlos abgeschafft.

Übrigens ...
Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort anmelden, wo einer von Ihnen 
seinen Wohnsitz hat. Aber heiraten können Sie dann, wo immer Sie wollen. 
Warum nicht in Cottbus. Unsere schöne Stadt im Herzen der Lausitz hat 
einiges zu bieten. In den letzten Jahren ist hier viel verändert worden, 
neu entstandene Sehenswürdigkeiten fügen sich in den liebevoll res-
taurierten Stadtkern ein. Die historische Altstadt von Cottbus mit ihren 
Kirchen, zahlreichen Museen, der Stadtmauer und dem Altmarkt ist 
immer einen Bummel wert. 

Nicht umsonst nennt man Cottbus auch die grüne Stadt. Spreeauenpark, 
Tierpark, großzügige Parkanlagen in der Innenstadt und nicht zuletzt der 
weithin bekannte Branitzer Park laden zu Spaziergängen ein. Und einen 
passenden Abschluss bildet vielleicht ein Theaterbesuch im einmaligen 
Jugendstiltheater der Stadt.

Unsere Trauzimmer …
Das Trauzimmer des Standesamtes Cottbus befindet sich in der Altstadt 
von Cottbus, in der ersten Etage des Stadthauses „Am Altmarkt 21“. Es 
ist hell und modern eingerichtet und bietet 35 – 40 Gästen Platz. Park-
flächen für das Brautauto und zwei weitere Fahrzeuge stehen direkt vor 
dem Gebäude zur Verfügung. Zur musikalischen Umrahmung bieten wir 
Ihnen von uns zusammengestellte CDs an, natürlich können Sie auch 
gerne Ihre eigene Lieblingsmusik mitbringen. Heiraten können Sie bei 
uns jeden Tag, auch am Samstag.

Registrierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften
Die seit dem 01.  August 2001 gesetzlich mögliche Registrierung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften gehört auch in Cottbus zum Aufga-
benbereich des Standesamtes. Da es viele Gemeinsamkeiten mit der 
Registrierung einer Eheschließung gibt, werden in der Vorbereitungs-
phase die gleichen Dokumente verlangt, wie das Standesamt sie bei 
verschiedengeschlechtlichen Paaren benötigt. Es wird deshalb auf das 
Kapitel Heiraten in Cottbus verwiesen. 

Kirchliche Trauung
Was Sie nicht kaufen können: Gottes Segen für die Ehe
Vor Monaten oder Jahren haben Sie sich kennengelernt. Sie haben 
einander entdeckt und gefunden. Sie haben sich schätzen und lieben 
gelernt. Sie sind auf Ihrem Weg so weit, dass Sie sagen  „Ja, wir trauen uns!“ 
Nun überlegen Sie, Ihre Ehe unter Gottes Segen zu stellen, sich kirchlich 
trauen zu lassen, und haben eine Menge Fragen: Wann und bei wem 
müssen Sie die Trauung anmelden? Wo können Sie sich trauen lassen? 
Ist die Trauung auch möglich, wenn Ihre Partnerin oder Ihr Partner nicht 
der Kirche oder einer anderen Konfession angehört? 

Erste Ansprechpartnerin ist Ihre Kirchengemeinde. Falls Sie sich nicht 
sicher sind, zu welcher Gemeinde Sie gehören, können Sie in der Evan-
gelischen Superintendentur oder im Katholischen Propsteipfarramt 
nachfragen (siehe Seite 6). Mit Ihrem Wunsch nach dem, was nicht 
mit Geld zu kaufen ist, sind Sie in jeder der Cottbuser Kirchen herzlich 
willkommen.

Kirchliche Trauung nach evangelischem Verständnis:
Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung, in dem die 
eheliche Gemeinschaft unter Gottes Segen gestellt wird. In der Trauung 
bringen die Eheleute zum Ausdruck, dass sie einander aus Gottes Hand 

Weiße Hochzeitstauben
DAS Symbol für Liebe, Glück und Frieden,

für Ihre perfekte Hochzeit oder Ihr
individuelles Geschenk

steigen in den Himmel auf.

Lausitzer Taubengut GbR
HochzeitsTaubenService
Domsdorfer Kirchweg 18
03149 Forst (Lausitz)
Telefon: 0 35 62/ 69 17 73
info@taubengut.de
www.taubengut.de

mailto:info@taubengut.de
http://www.taubengut.de
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Kirchliche Trauung
Vermählung wenden:  „Sie aber und alle, die zugegen sind, nehme ich zu 
Zeugen dieses heiligen Bundes.“ In Ihre Überlegung zur Eheschließung 
werden der Wunsch nach Kindern und die katholische Kindererziehung 
mit einbezogen. Sie können auch in der katholischen Kirche heiraten, 
wenn Ihr Partner keiner Kirche oder einer anderen Religion angehört. 
Von ihm wird erwartet, dass er den katholischen Partner in der Ausübung 
des Glaubens achtet. Zur Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe bietet 
Ihnen die Katholische Kirche Ehevorbereitungsseminare an. Termin und 
Ort werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt.
 
Verschiedene Konfessionen – aber eine kirchliche Trauung. 
Ist das möglich?
Ja, Sie können in der evangelischen oder katholischen Kirche nach deren 
Ritus und Ordnung getraut werden. Die jeweils andere Kirche erkennt 
die Trauung an. Der katholische Partner braucht für die Trauung in der 
evangelischen Kirche einen Dispens; sein Pfarramt hilft ihm dabei. Viele 
Paare wünschen sich die Beteiligung beider Kirchen an ihrer Trauung. 
Die gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung ist darum sowohl in einer 
evangelischen Kirche unter Beteiligung des katholischen Geistlichen 
möglich als auch in der katholischen Kirche unter Beteiligung des evan-
gelischen Pfarrers oder der evangelischen Pfarrerin. Vergessen Sie nicht, 
dass bei der gemeinsamen Feier der kirchlichen Trauung zwei Pfarrämter 
für Sie zuständig sind. Darum sollten Sie rechtzeitig mit beiden ein Ge-
spräch vereinbaren, um Ihre Fragen und die kirchenrechtliche Seite zu 
besprechen sowie Ablauf und Gestaltung der Feier zu kIären. 

Evangelische Superintendentur des Kirchenkreises Cottbus
Gertraudtenstr. 10
3046 Cottbus
Tel. 0355 24763
E-Mail: suptur@evkirchenkreis-cottbus.de 

Katholisches Propsteipfarramt 
St. Maria Friedenskönigin
Adolph-Kolping-Str. 17
03046 Cottbus
Tel. 0355 3806710
E-Mail: propst@kath-cottbus.de

in Liebe annehmen und ihr Leben lang beieinander bleiben wollen. Auch 
wenn nur ein Partner der Evangelischen Kirche angehört, können Sie sich 
einen evangelischen Gottesdienst zur Hochzeit wünschen. Wichtig ist, 
dass Sie beide für den Segen Gottes offen sind.   
Zur kirchlichen Trauung gehört neben einem Trauspruch aus der Bibel das 
Trauversprechen, mit dem die beiden Partner bekennen, dass sie ihren 
Weg ein Leben lang gemeinsam gehen wollen. Nach diesem Versprechen 
empfängt das Paar den Segen Gottes für die Ehe. Der Trauung in der 
evangelischen Kirche geht die standesamtliche Trauung voraus.
 
Kirchliche Trauung nach katholischem Verständnis:
Der Bund der Ehe wird von Gott gestiftet und ist ein Sakrament. Die 
Eheleute versprechen einander, dass sie sich als Mann und Frau in ihrer 
Ehe lieben wollen, so lange sie leben. Beim Traugespräch mit dem Pfarrer 
geht es um das Eheverständnis der Katholischen Kirche, um Ihre Fragen, 
das Ehevorbereitungsprotokoll und die Gestaltung des Traugottesdiens-
tes. Für Ihre Trauung benötigen Sie zwei Trauzeugen. An die Trauzeugen 
wird sich der Pfarrer im Hochzeitsgottesdienst zur Bestätigung der 

© Foto-Winzer Cottbus

mailto:suptur@evkirchenkreis-cottbus.de
mailto:propst@kath-cottbus.de
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Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vorbereitungen 
beginnen. Dass es am Ende möglicherweise trotzdem hektisch wird, steht 
auf einem anderen Blatt. Aber so ein bisschen Spannung sollte schon 
sein, wie erfahrene Hochzeiter zu berichten wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen. Falls Sie 
nämlich in einer besonders begehrten „Hochzeitskirche“ heiraten wollen 
oder an ein sehr beliebtes Restaurant für die Feier denken. Erkundigen 
Sie sich beim zuständigen Standesamt, welche Papiere erforderlich sind, 
und fragen Sie, wo man eventuell noch fehlende Papiere besorgen kann. 
Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Eheschließung 
haben, empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin vormerken zu lassen. 
Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto dringender empfiehlt es sich, 
frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten. Obwohl es sicher kein aus-
gefallenes Anliegen ist, dass das Brautpaar den Tanz eröffnet, ist es ein 
halbes Jahr vor dem großen Fest eigentlich schon fast der letzte Moment, 
mit einem Tanzkurs zu beginnen. Oft entschließen sich auch andere 
Hochzeitsgäste, Tänze wie Walzer, Disco- Fox, Blues oder gar Cha-Cha-Cha 
in Vorbereitung auf das Hochzeitsfest einzustudieren.

Drei Monate vorher
...  jetzt wird es wirklich Zeit
• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!
• Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen, gleichzeitig den 

Termin für die Trauung vereinbaren.
• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts mehr dazwischen-

kommen kann.
• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. Denken 

Sie daran, unbedingt frühzeitig Angebote einzuholen.
• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen und bestellen.
• Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb vergessen Sie auf 

keinen Fall die passenden Dessous zum Brautkleid.
• Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels, Restaurants oder 

auch vom Partyservice, falls Sie zu Hause oder in Räumen ohne Gas-
tronomie feiern wollen.

Rechtzeitige Planung 
ist die halbe Feier

http://www.spreewaldmuehle.de
mailto:info@spreewehrmuehle.de
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http://www.fabrikanten-villa.de
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• Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl ist groß – von der Kutsche 
über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.

• Einen Fotografen auswählen und eventuell auch einen professionellen 
Diskjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn nötig, Impfungen 
vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der Reisepässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in der engeren 
Familie besprechen. Falls erforderlich, die Kosten aufteilen oder für 
die nötige Finanzierung sorgen.

10 Wochen vorher ...
• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und einladen.
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten drucken 

lassen (vorsichtshalber ein paar mehr in Reserve).
• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später auf 

der Liste festhalten. Wenn nötig, bei wichtigen Personen noch einmal 
nachhaken.

• Namen- und Adressenliste zusammenstellen, wer eine Vermählungs-
anzeige (nicht Einladung!) erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- und 
Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ gedruckt werden. 
Das spart Kosten.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

http://www.zum-kuckuck.de
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
• Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen. 
• Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. Für Blumenschmuck 

sorgen.
•  Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie schon Verlo-

bungsringe haben, überprüfen, ob sie auch auf den meist stärkeren 
Ringfinger der rechten Hand passen.

8 Wochen vorher ...
• Einladungen versenden.
• Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, Brautmutter, Mutter und Vater 

des Bräutigams – über die Kleidung zur Hochzeitsfeier sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen. In Ein-
richtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften gibt es in der Regel 
Geschenklisten.

• Für die auswärtigen Gäste Übernachtung organisieren.
• Den Gästen Anschriften und Telefonnummern mitteilen.
• Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden um Übernahme 

des Amtes als oberster „Zeremonienmeister“ bitten. Geeignet ist, wer 
möglichst viele der Gäste kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art hat, 
spontan und flexibel reagieren kann.

• Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für Hilfskräfte aller 
Art zu sorgen.

Für Ihre Hochzeit
das ganz Besondere
Für Ihre Hochzeit
das ganz Besondere

Einladungskarten
Tischkarten

Menükarten
Dankeskarten

Glückwunschkarten
Fotoalben und Geschenk - Accessoires

Wilhelm-Külz-Straße 15
03046 Cottbus
Tel.: 0355 78071- 0
Fax 0355 7807111
E-Mail info@rotec-cottbus.de

mailto:info@rotec-cottbus.de
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6 Wochen vorher ...
• Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch dafür Einladungen 

verschicken oder telefonisch einladen. Unbedingt an Musik oder Un-
terhalter denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal checken und 
bestätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen.

• Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müssten auch 
alle Zusagen da sein. Notfalls noch einmal erinnern oder nachfragen.

4 Wochen vorher ...
• Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
• Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen für die Blumen-

kinder und das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...
• Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren, Hochzeitsschuhe einlau-

fen.
• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vorschläge unterbrei-

ten lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur das Brautkleid sehen könnte. 
Termin vereinbaren. Wenn der Friseur den Schleier aufstecken soll, ihn 
für den Hochzeitstag nach Hause bestellen.

• Gästebuch kaufen, damit sich darin am Hochzeitstag jeder eintragen 
kann – ist für später immer eine schöne Erinnerung.

2 Wochen vorher ...
• Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen, Tischkarten mit 

Namen beschriften.
• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem Kochen und Backen 

beginnen, alles einfrieren.

1 Woche vorher ...
• Die Trauringe abholen.
• Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter Minute.
• Kosmetikbehandlung vorsehen.
• Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, in der Anzeigenabteilung 

einen Vorschlag machen lassen.
•  „Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit der Musik, 

mit dem Zeremonienmeister.
•  Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die Schenkenden vermerkt 

werden.

Nach der Hochzeit ...
• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen Gäste nicht gut ge-

troffen sind, sofort aussortieren.
• Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit einem persön-

lichen Brief danken. Wo vorhanden, Fotos beilegen.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
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Ihr Fachgeschäft vor Ort

Brautkleider…
• Schleier • Hüte • Handschuhe
• Schmuck • Taschen • Schuhe
• Dessous • Herren- u. Kinderausstattung
• Verkauf und Verleih

Sandower Str. 59
Ecke Altmarkt
03046 Cottbus

 (03 55)
49 49 870
Fax (03 55) 49 49 871

Öffnungszeiten: Di./Mi./Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Do. 10.00 – 20.00 Uhr · Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Terminabsprache wird empfohlen!
www.hochzeitsmoden-baer.de

Eva’sBraut- &
Abendmoden

Eva’sBraut- &
Abendmoden

http://www.hochzeitsmoden-baer.de
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Ganz in Weiß ...
Die Wahl des Hochzeitskleides und des richtigen Anzugs für den Bräuti-
gam gehören sicherlich zu den schwierigsten Entscheidungen. Schließ-
lich verlangt ein besonderer Tag auch besondere Kleidung, unabhängig 
davon, ob für das Standesamt oder die Kirche. Auch wenn jedes Jahr 
neue Hochzeitstrends am Modehimmel auftauchen, gibt es doch eine 
Konstante: der Traum von einer weißen Hochzeit. Egal, wie Sie sich 
entscheiden, wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen 
und wohlfühlen. 

Das Brautkleid

Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst am Hochzeitsmorgen in 
ihrer Pracht bewundern. Deshalb fällt er als Einkaufsberater aus, außer 
man bricht die Tradition. Obwohl die Mitarbeiter eines Brautmoden-
fachgeschäfts sicher gut beraten, sollte man doch keinesfalls allein 
die Entscheidung treffen. 

Jede Mutter oder jede beste Freundin freut sich bestimmt, bei der Aus-
wahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen. Wichtig ist, sich Zeit für den 
Einkauf zu nehmen, denn nur so kann man am besten entscheiden, ob 

der Stil des Kleides zur Persönlichkeit passt. Neben der Wahl des perfekten 
Brautkleides sollte die Braut auch das „Darunter“ nicht vergessen. Die 
passenden Dessous gibt es in vielen Stilrichtungen, luxuriös-raffiniert, 
leidenschaftlich-erotisch oder unwiderstehlich-verführerisch. Durch die 
unendlich große Auswahl findet jede Braut das zu ihrem Typ passende 
Outfit, damit auch der Abend nach der Hochzeit zum aufregenden, 
knisternden Erlebnis wird.

http://www.schick-mode.de
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Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen von Anfang an in der Liebe eine 
ganz besondere Rolle. Sie sind das deutlichste Symbol von Liebe und 
Zuneigung und dürfen am Hochzeitstag keinesfalls fehlen. Den Braut-
strauß muss traditionell der Bräutigam besorgen. Für Männer oft keine 
leichte Aufgabe, da sie in der Regel das Brautkleid ihrer Angebeteten 
nicht kennen. Deshalb suchen heutzutage die meisten Paare mithilfe 
von erfahrenen Floristen gemeinsam die ideale Zusammenstellung 
des Brautstraußes aus. Ob nun klassische Rosen, exotische Orchideen, 
duftende Maiglöckchen oder ein bunter Sommerstrauß – Möglichkeiten 
gibt es in Hülle und Fülle, entscheidend ist eigentlich nur die Farbe des 
Brautkleids. Letztendlich sind Ihren Vorstellungen kaum Grenzen gesetzt 
und jeder Florist freut sich bestimmt auch über einen ausgefallenen 
Wunsch. Ob der Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß ans Revers 
heftet oder nicht, bleibt ihm überlassen.

Blütenträume Geschenke, die ankommen
Spätestens nach dem dritten Toaster verliert das Brautpaar die Freude 
beim Auspacken. Also was tun, um dies zu vermeiden? Die beste Lösung 
ist die Zusammenstellung eines Hochzeitstisches, von dem sich das Braut-
paar die Geschenke erhofft. Was für einen gemeinsamen Hausstand noch 
fehlt, wird darin exakt, am besten mit Herstellerangabe, Dekor und Preis 
aufgelistet. Alles schon komplett, aber vielleicht noch Wünsche offen, für 
die größere Ausgaben notwendig sind? Geldgeschenke, auch Aktien, sind 
heutzutage weder ungewöhnlich noch unpassend. Vielleicht helfen dabei 
ein wenig die Eltern des Brautpaars mit dem entsprechenden Tipp an die 
geladenen Gäste. Eine Möglichkeit ist auch ein dezenter Hinweis bereits 
in der Einladung. Nun kommt es auf die Fantasie des Schenkenden an. 
Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt und je persönlicher die 
Gestaltung, desto größer die Freude des Brautpaars.

Ihr Fachgeschäft vor Ort
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Willkommen in der Welt des Wohnens
Überall auf der Welt findet man Orte, an denen sich Menschen besonders 
wohlfühlen. Schaffen Sie für sich und Ihre neue Familie Ihren eigenen 
Wohlfühlort in Ihren vier Wänden.

Ungewohntes wagen

Stilmöbel und modernes Design, Mustermix und Farbspiele – durch 
Gegensätze werden Räume wohnlich und interessant. Lassen Sie Ihren 
Ideen, Fantasien und Wünschen freien Lauf. Mit Ihrer Trauung vor dem 
Standesamt setzen Sie neue Akzente in Ihrem Leben – trauen Sie sich, 
auch neue Akzente in Ihrer Wohnung zu setzen. Haben Sie Mut zum 
Ungewöhnlichen, Besonderen. 

Wagen Sie Gegensätze! Alt und neu sind ein beliebtes Paar. Die stilvolle, 
antike Vitrine verträgt durchaus Konkurrenz und muss einem zeitge-
mäßen, modernen Wohnstil nicht im Wege stehen. Ein ausgewogenes 
Nebeneinander betont den Reiz der Einzelstücke. Doch sollten Wand-, 
Stoff- und Möbelfarben harmonisch aufeinander abgestimmt sein, um 
keine Dissonanzen in der Komposition des Raumes aufkommen zu 
lassen. Unterschiedliche Stilwelten brauchen Vermittlung. Sie können 
zum Beispiel für die Wandgestaltung Ihre Lieblingsfarbe wählen und 
Accessoires und Möbeloberflächen darauf abstimmen. 

Wenn Sie mediterranes Wohnflair mögen, schätzen Sie sicher alles Na-
türliche:  Korb und Sisal, Holzmöbel und warme Farben. Doch für Be-
haglichkeit und Wärme braucht es nicht alles aus der Natur. Auch mit 
Kunststoff und Aluminium kann es gemütlich werden. Die Kunst liegt 
im Detail. Mit Hightech-Elementen und Schönem aus blitzendem Me-
tall setzen Sie Glanzlichter und durchbrechen auf reizvolle Weise die 
Gleichförmigkeit. Ob Art déco oder moderne Klassik, Funktionalität oder 
Romantik, ob italienische Eleganz oder asiatische Nüchternheit, Klares 
oder Verspieltes – Entscheidungen dieser Art sollten Sie Zeit geben, 
denn sie sollen einige Zeit überdauern. Nutzen Sie die Vorteile, die sich 
mit einer ausführlichen, kompetenten Beratung durch Fachleute in Mö-
belfachgeschäften, Küchen- und Badstudios verbinden und/oder ziehen 
Sie einen Raumausstatter zurate.

SM

http://www.der-umzugsratgeber.de
mailto:info@uts-wenzel.de
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Die schönsten Momente für immer bewahrt
Damit Sie später Ihren Kindern zeigen können, wie es war.

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen: Mami, Papi, zeigt uns 
doch mal, wie Ihr geheiratet habt. Welche Enttäuschung, wenn Sie dann 
ein paar Fotos hervorkramen, die Tante Gisela oder Onkel Rainer gemacht 
haben. Fotos, von denen sich, erst als es zu spät war, herausstellte, dass sie 
teils unscharf und teils verwackelt sind. Schade, denn eine Hochzeit lässt 
sich nicht wiederholen. Was bleibt, ist der Ärger darüber, dass keine guten, 
vorzeigbaren Bilder vorhanden sind. Auch wenn der eine oder andere 
Hochzeitsgast großzügig anbietet: „Ich mache Fotos, darum braucht ihr 
euch nicht zu kümmern“, ist es immer empfehlenswert, für den schöns-
ten Tag im Leben einen professionellen Fotografen zu engagieren. Kein 
Freund oder Verwandter hat die jahrelange Erfahrung, das geübte Auge 
und die Technik eines guten Fotografen. Ob Aufnahmen im Studio, im 
Freilichtstudio oder an einem besonders schönen Ort, es entstehen Bilder 
von einmaliger Harmonie und perfekter Gestaltung. Nach Absprache be-
gleitet Sie Ihr Fotograf von der standesamtlichen und kirchlichen Trauung 
bis zum Ende der Feier. Den Fotografen sollten Sie jedoch rechtzeitig 
bestellen und nicht bis zum letzten Moment warten.

© Foto-Winzer Cottbus
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http://www.foto-winzer.de
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http://www.cavalierhaus.de
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Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um eine große Tafel auszu-
richten? Ganz zu schweigen von den dienstbaren Geistern, die man dazu 
benötigen würde! Jeder Gastwirt oder Hotelier wird sich dagegen freuen, 
wenn Sie ihn mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier betrauen. Dabei soll-
te er sich nicht nur um das leibliche Wohl Ihrer Gäste kümmern, sondern 
wenn möglich auch um Blumenschmuck, Menükarten, Tischkarten und 
anderes mehr. Natürlich kostet das extra, aber wenn alles in einer Hand 
ist, werden Sie in letzter Konsequenz wesentlich entlastet. 

Natürlich sollten Sie nicht die „Katze im Sack“ kaufen. Vielleicht kennen 
Sie eine Lokalität, die Sie öfter besuchen, oder waren selbst einmal Gast 
bei einer gelungenen Feier. Wichtig sind vor allem zwei Dinge: Erstens 
müssen Sie sich rechtzeitig – zwei bis drei Monate vorher! – um den Ter-
min bemühen und zweitens sollten Sie ganz klare Abmachungen treffen. 
Legen Sie vor allem einen genauen Zeitplan sowie die Menüfolge fest – 
und: Essen Sie auch das eine oder andere vorher mal zur Probe. Sicher 
ist sicher.

Lassen Sie andere 
die Arbeit machen

Make-up und Frisuren – weil Schön-
heit eben nicht nur von innen kommt
Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeitskleid, die Braut-
jungfern, die Hochzeitsreise, die Einladungen ... Denken Sie stattdessen 
an Ihre Frisur und Ihr Make-up! Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag 
nicht gestresst aussehen, sondern strahlend schön.

Ihre Frisur

Die Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr Brautkleid abgestimmt sein. 
Lassen Sie sich fachkundig und ausführlich von Ihrem Friseur beraten. 
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für 
romantische Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr 

Und wie weit sind Sie mit Ihrer Hochzeitsplanung?

Geben Sie Ihrer Hochzeitsfeier einen wunderschönen Rahmen an einem ganz beson-

deren Ort! Feiern Sie im historischen Gewölbekeller des SORAT Hotel Cottbus! Wir

sorgen dafür, dass alles stimmt. Auf Wunsch organisieren wir für Sie Ihre komplette

Feier. Individuell und natürlich. Angefangen bei der Auswahl des Hochzeitsmenüs, über

Musik und Fotograf bis hin zum Limousinenservice: Wir sind für Sie da! Informieren

Sie sich noch heute über unsere Möglichkeiten unter www.sorat-hotels.com
und vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns unter Telefon (03 55) 784 40.

Schlosskirchplatz 2 · 03046 Cottbus

Telefon (03 55) 784 40 · Fax (03 55) 784 42 44 · E-Mail: cottbus@sorat-hotels.com

S C H Ö N E R W O H N E N

HOTEL COTTBUS
R

http://www.sorat-hotels.com
mailto:cottbus@sorat-hotels.com
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elegant präsentieren. Mit einem extravaganten Hut kann eine solche 
Frisur eine interessante Optik bekommen. Oder wie wäre es mit einer 
kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt 
einem Friseur anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will gekonnt sein. 
Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlagbare Kombination. 
Nehmen Sie Schleier oder Kopfschmuck zum Beratungsgespräch beim 
Friseur mit, denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.

Das Make-up

Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag versteht sich 
von selbst. Deshalb sollten Sie auf professionelle Hilfe vertrauen und sich 
ausführlich im Beauty-Studio beraten lassen. So können Sie auch gleich 
herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu Ihnen passt. Das beste 
Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, denn so werden 
Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefallen! Klassik muss 
ja nicht unbedingt langweilig ausfallen. Glanz auf den Lidern zum Beispiel 
lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen die Visagisten besonders 
gern ein). Auch etwas Gloss – sparsam aufgetragen – auf den Lippen lohnt 
sich – und Sie werden sehen, Ihr Make-up wirkt frisch.

Die Nägel

Für eine moderne und schönheitsbewusste Frau endet Kosmetik längst 
nicht mehr mit dem Make-up. Gepflegte Finger- und Fußnägel gehören 
heute zum perfekten Aussehen und das natürlich besonders am Tag der 
Hochzeit. Nach der Trauung (mit dem Tauschen der Ringe als Symbol 
der Zusammengehörigkeit) wird jeder Hochzeitsgast unwillkürlich sein 
Augenmerk auch auf Ihre Hände legen. Schöne, gepflegte Fingernägel 
lassen dann den Ring erst recht zur Wirkung kommen. Dabei sollten Sie 
selbst entscheiden, ob der Nagel ganz dezent gestaltet oder zu einem 
absoluten Highlight modelliert wird. Wenn Sie den Trauring mit zur 
Nageldesignerin nehmen, kann sie Sie umfassend über alle Einzelheiten 
beraten. Bei Nagelproblemen empfiehlt es sich, mindestens ein Vierteljahr 
vor dem Hochzeitstermin ein Nagelstudio aufzusuchen. Übrigens muss 
nach einer erfolgten Modellage nicht ständig nachgearbeitet werden, 
denn die Pflege unterscheidet sich nicht von der der Naturnägel. Und 
vergessen Sie nicht: Auch gepflegte Füße senden erotische Signale!

Make-up und Frisuren – weil Schönheit eben nicht nur von innen kommt
Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind 
und Sie zarte Gesichtszüge haben. Glatte, klare Konturen sind sehr raffi-
niert und betont elegant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre 
Haare sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und sich lieber 

mailto:carolaschneider@online.de
http://www.friseur-carolaschneider.de
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Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche, buchen Sie Ihr 
Transportmittel mindestens drei Monate vor dem großen Tag – vor 
allem, wenn die Hochzeit in einem der beliebten Sommermonate statt-
finden soll. Je eher Sie buchen, um so besser stehen die Chancen, dass 
Ihr Traumgefährt zum Hochzeitstermin auch wirklich noch erhältlich ist. 
So ist zum Beispiel die Fahrt in einer geräumigen klassischen Limousine 
zum Traualtar nicht nur Luxus, sondern erleichtert der Braut auch das Ein- 
und Aussteigen im voluminösen langen Kleid. Lassen Sie also auch das 
vorhandene Raumangebot bei der Wahl des Fahrzeugs mitentscheiden. 
Ein Gefühl dafür erhalten Sie beispielsweise durch eine Sitzprobe. 

Erkundigen Sie sich vor der Buchung außerdem danach, was genau im 
Preis enthalten ist. So kann beispielsweise die Entfernung zum Standes-
amt Auswirkungen auf den Stundenpreis haben. Tagespauschalen sind 
oftmals individuell verhandelbar. Damit am Hochzeitstag auch wirklich 
nichts schief geht, sollten Sie vorab den gesamten Ablauf der Zeremonie 
genau mit Ihrem Ansprechpartner klären. 

Sie suchen nach einem ganz besonderen Erlebnis für sich und ihre 
Hochzeitsgäste? Cottbusverkehr macht es möglich: Bei einer Fahrt im 
Bus, im Taxi oder in einer der historischen Straßenbahnen kommen 
nicht nur Nostalgieliebhaber auf ihre Kosten. Die Oldies verkehren auf 
dem gesamten Cottbuser Streckennetz und sorgen für einen stilvollen 
Auftritt, der Ihre Hochzeit unvergesslich macht.

Hochzeitsgefährt

0355 8662-230
cbv@cottbusverkehr.de
www.cottbusverkehr.de

Cottbusverkehr GmbH
Walther-Rathenau-Str. 38
03044 Cottbus

mailto:cbv@cottbusverkehr.de
http://www.cottbusverkehr.de
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Heiraten mit Köpfchen –
Wissenswertes zu Ehe und Familie
Sind Verheiratete am Ende doch die besseren Menschen? Zumindest 
steuerlich stehen sie in der Regel besser da als Singles oder Paare, die 
ohne Trauschein zusammenleben. So will es Artikel 6 Absatz l des Grund-
gesetzes, der da lautet: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung.“

Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der Einkommens-
teuer die Möglichkeit der Zusammenveranlagung, denn bei ihr kommt 
der sogenannte Splittingtarif voll zur Geltung. Dabei wird das gemein-
same zu versteuernde Einkommen zunächst halbiert, für diesen Betrag 
anschließend die Steuer wie bisher aus der Grundtabelle abgelesen 
und dann verdoppelt. Bei unterschiedlich hohem Einkommen der Ehe-
gatten – vor allem jedoch, wenn einer der Ehegatten überhaupt keine 
Einkünfte hat  – führt die Zusammenveranlagung zu einem erheblich 
niedrigeren Steuersatz und einer deutlichen Steuerersparnis. Auch von 
der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsorgeaufwendungen kön-
nen die Ehegatten in einem solchen Falle profitieren. 

Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den Wechsel der Lohn-
steuerklasse beantragen. Dazu gehen Sie mit Ihrer Lohnsteuerkarte zum 
Bürgeramt. Bei nur einem Verdiener erfolgt der Wechsel von der Steuer-
klasse I zur sehr viel günstigeren Steuerklasse III, sind beide Ehepartner 
Arbeitnehmer, gibt es wahlweise die Steuerklassenkombination IV/IV 
oder III/V. Fragen Sie in Ihrer Personalabteilung, welche Möglichkeit für Sie 
günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens nicht rückwirkend, 
sondern erst ab dem Ersten des Folgemonats.

Mit der Wahl bzw- Änderung der Steuerklasse besteht auch die Möglich-
keit der Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte. Damit 
kann das monatliche Nettoeinkommen erhöht werden.“

Die Steuerklassenwahl ist auch bei der Beantragung des Elerngeldes 
wichtig. Bei Zweifelsfragen sollte man sich kompetent beraten lassen.

GEPRÜFT
NACH

DIN 77700
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Eheliches Güterrecht

Auch wenn es Ihnen schwerfällt, gerade im Trubel der Hochzeitsvor-
bereitungen daran zu denken: Ein Ehevertrag und eine entsprechende 
anwaltliche Beratung können viele Unklarheiten beseitigen und un-
angenehmen Überraschungen vorbeugen. Das Bürgerliche Gesetz-
buch kennt drei Formen des ehelichen Güterechts: den gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die 
Gütergemeinschaft.

Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt darin, dass das Vermögen 
des Mannes und das Vermögen der Frau nicht zu einem gemeinsamen 
Vermögen der Ehegatten verbunden wird. Jeder Ehegatte bleibt also 
Eigentümer der Vermögenswerte, die bei der Eheschließung bereits vor-
handen sind. Auch Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung 
erwirbt, gehört ihm allein, sofern nicht der Sonderfall des gemeinsamen 
Erwerbs vorliegt. Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft wird der in 
der Ehe erzielte Zugewinn ausgeglichen. Zugewinn ist der Betrag, um den 
das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt.

Die Gütertrennung ist ein Güterstand, bei dem keine güterrechtlichen 
Bindungen der Ehegatten bestehen. Erforderlich ist ein von einem Notar 
zu beurkundender Ehevertrag. Das Vermögen beider Ehegatten bleibt 
rechtlich getrennt. Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbst und 
unterliegt keinen Beschränkungen. 

Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von einem Notar zu beur-
kundenden Ehevertrag erfordert, zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau gemeinschaftliches 
Vermögen beider Ehegatten wird. Zum Gesamtgut gehört auch, was der 
Ehemann oder die Ehefrau während der Gütergemeinschaft erwirbt. 
Wird die Gütergemeinschaft beendet, muss, sofern nicht im Ehevertrag 
anders vereinbart, das Gesamtgut unter den Partnern aufgeteilt werden. 
Bei der Wahl des Güterstandes der Gütergemeinschaft sollte beachtet 
werden, dass es sowohl bei der Verwaltung wie auch bei einer späteren 
Auseinandersetzung des Gesamtgutes Komplikationen geben kann. 
Zudem besteht bei der Gütergemeinschaft das hohe Risiko der Schul-
denhaftung.

Heiraten mit Köpfchen – Wissenswertes zu Ehe und Familie

mailto:cottbus@wsc-beratung.de
http://www.wsc-beratung.de
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Sicherheit in jeder Lebensphase –
Absicherung für die ganze Familie

Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen 
eine erfüllte Zeit, jedoch finanziell manchmal eine Durst-
strecke. In den meisten Familien fällt ein 
Elternteil zumindest vorübergehend als 
Verdiener aus. Zugleich muss in neue An-
schaffungen, wie zum Beispiel Einrich-
tungsgegenstände, investiert werden. Ge-
rade in dieser Zeit ist es notwendig, für 
unvorhersehbare Ereignisse, die 
schlagartig die Lebensgrundlage ei-
ner jungen Familie entziehen können, 
vorzusorgen. Mit günstigen Beiträgen 
und sofortigem Versicherungsschutz ist 
deshalb die Risiko-Lebensversicherung 
gerade für junge Familien der ideale 
Einstieg in die Familienvorsorge.

Für geringe monatliche 
Zahlungen erhalten Sie 
eine sehr hohe Auszah-
lungssumme, da kein Ka-
pital gebildet wird und im 
Erlebensfall keine Leistung 

Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen 
eine erfüllte Zeit, jedoch finanziell manchmal eine Durst-
strecke. In den meisten Familien fällt ein 
Elternteil zumindest vorübergehend als 
Verdiener aus. Zugleich muss in neue An-
schaffungen, wie zum Beispiel Einrich-
tungsgegenstände, investiert werden. Ge-
rade in dieser Zeit ist es notwendig, für 
unvorhersehbare Ereignisse, die 
schlagartig die Lebensgrundlage ei-
ner jungen Familie entziehen können, 
vorzusorgen. Mit günstigen Beiträgen 
und sofortigem Versicherungsschutz ist 
deshalb die Risiko-Lebensversicherung 
gerade für junge Familien der ideale 
Einstieg in die Familienvorsorge.

Für geringe monatliche 
Zahlungen erhalten Sie 
eine sehr hohe Auszah-
lungssumme, da kein Ka-
pital gebildet wird und im 
Erlebensfall keine Leistung 

Heiraten mit Köpfchen – Wissenswertes zu Ehe und Familie
vorgesehen ist. Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt sich die 
Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensversicherung. Damit leisten 
Sie zusätzlich zur Absicherung Ihrer Familie einen wichtigen Beitrag zu 
Ihrer eigenen Altersvorsorge. 

Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbildende Lebensversi-
cherung zur Absicherung von Bankbürgschaften und Krediten, oft sind 
sie sogar Bedingung für ihre Gewährung.

Verantwortung tragen heißt vorsorgen 

Sie machen die Familie erst vollständig und haben ihr ganzes Leben noch 
vor sich – Ihre Kinder. Es gibt sinnvolle und preiswerte Versicherungen, 
mit denen Sie Ihren Kindern den Weg ins Leben von Geburt an sichern 
können. Sorgen Sie vorgegen Unfall und Krankheitsfälle, aber auch für 
eine gesicherte Ausbildung. 

Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als Mutter und Vater abschließen, 
stellt sicher, dass die Ausbildung Ihrer Kinder nicht von finanziellen 
Engpässen bestimmt wird. Sehr schnell geht es dann um die Gründung 
eines eigenen Hausstandes. Wie schön, wenn dann vorgesorgt ist und 
die Wohnung auch mit neuen Möbeln nach dem Geschmack Ihres 
Kindes eingerichtet werden kann. Die Heiratsversicherung gibt Ihren 
Kindern den finanziellen Spielraum, den sie brauchen, um die eigenen 
vier Wände zu gestalten. Bei Heirat oder spätestens mit Vollendung des 
25.  Lebensjahres des Kindes wird das Geld ausgezahlt.
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Eltern werden ist nicht schwer
Wenn nur nicht der Papierkram wär!

Sie erwarten ein Baby und werden es in Cottbus zur Welt bringen? Dann 
sind nach der Geburt einige Formalitäten zu erledigen.

In Cottbus geborene Kinder werden beim Standesamt Cottbus beurkun-
det. Wenn Ihr Kind im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus das Licht der Welt 
erblickt, übernimmt die Verwaltung des Krankenhauses die Anzeige der 
Geburt. Hierzu werden verschiedene Dokumente benötigt. Welche das 
sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie ...

... miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?
Dann legen Sie bitte eine beglaubigte Abschrift des Familienbuches (für 
alle Ehen, die ab 1994 geschlossen wurden) oder die Heiratsurkunde vor. 
Außerdem werden die Melde- oder Aufenthaltsbescheinigungen des 
jeweiligen Meldeamtes benötigt.

... miteinander verheiratet und führen kei-
nen gemeinsamen Ehenamen?
Auch dann werden o. g. Unterlagen gebraucht. Bei der Geburt des ersten 
Kindes müssen Sie sich darüber einig sein, welchen Ihrer beiden Famili-
ennamen Ihre Kinder erhalten sollen. Die Wahl, die Sie für Ihr erstes Kind 
treffen, ist verbindlich für alle weiteren Kinder.

Es ist daher sinnvoll, wenn Sie hierzu bereits vor der Geburt zu uns 
kommen.

... nicht miteinander verheiratet?
Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist die Mutter noch 
verheiratet, gilt der Ehemann als der rechtliche Vater des Kindes. Er 
wird zur Vornamenserteilung gehört und wird in allen Belangen als 
Kindesvater angesehen. Die vorzulegenden Unterlagen sind ebenfalls 
die o. g.

Bitte setzen Sie sich nach der Geburt des Kindes so schnell wie möglich 
mit uns in Verbindung. Ist der Familienstand der Mutter geschieden, wird 
zusätzlich das Scheidungsurteil mit dem Rechtskraftvermerk benötigt.

Ist die Mutter unverheiratet, wird eine aktuelle Geburts- oder Abstam-
mungsurkunde sowie als Nachweis des Familienstandes eine Melde- 
oder Aufenthaltsbescheinigung (vom Einwohnermeldeamt des Haupt-
wohnsitzes) benötigt. Eine rechtliche Beziehung zum Vater wird nur 
durch eine Vaterschaftsanerkennung hergestellt. Diese Erklärung wird 
entweder beim Standesamt oder beim Jugendamt abgegeben. Sie 
ist von Mutter und Vater zu unterschreiben und wird mit der Geburt 
des Kindes wirksam. Sie benötigen dann Ihre aktuelle Geburts- oder 
Abstammungsurkunde. War oder ist der Vater verheiratet, benötigen 
Sie zusätzlich die beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch, bei Ehe-
schließung vor dem 01.04.1994 ist die Heiratsurkunde ausreichend. Bitte 
sprechen Sie unbedingt vor der Geburt Ihres Kindes mit uns, wenn Sie 
nicht miteinander verheiratet sind, wenn Sie noch nicht volljährig sind, 
wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, wenn Ihre Ehe im 
Ausland geschlossen und kein Familienbuch auf Antrag angelegt wurde 
oder wenn Sie keinen gemeinsamen Ehenamen führen.© Foto-Winzer Cottbus



Gleiches gilt, wenn die Namensführung des Kindes nicht klar ist. 

Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden (z. B. Heiratsurkunde 
oder eigene Geburtsurkunde) sind, so lassen Sie diese bitte vor der 
Beurkundung der Geburt des Kindes übersetzen. Wir nennen Ihnen 
die vom Justizminister zugelassenen Übersetzer.  Wenn Sie eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, legen Sie bitte Ihren 
Reisepass vor. 

Welche Dokumente erhalten Sie nach der Beurkundung vom Stan-
desamt?

Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann und wo Ihr Kind 
geboren wurde und wer die Eltern sind. Gebührenfrei erhalten Sie vier 
Bescheinigungen für folgende Zwecke:  Elterngeld, Kindergeld, Kranken-
kasse, Taufe. Weitere Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind gebühren-
pflichtig. Den aktuellen Gebührensatz finden Sie in dieser Broschüre.

Daran sollten Sie unbedingt denken!

Wenn Sie lohnsteuerpflichtig sind, wird Ihr Kind in die Lohnsteuerkarte 
eingetragen. Ihre Wohnsitzgemeinde berät Sie gern über die Bestimmun-
gen und Möglichkeiten in Ihrem individuellen Fall. Denken Sie daran, Ihre 
Lohnsteuerkarte bereits vor der Geburt bei Ihrem Arbeitgeber anzufor-
dern, damit Sie Ihr Kind möglichst frühzeitig eintragen lassen können. 
Anträge auf Elterngeld erhalten Sie beim Jugendamt oder im Stadtbüro 
Cottbus. Den Antragsformularen liegt eine Verdienstbescheinigung bei, 
die Ihr Arbeitgeber ausfüllt. Informationen zum Thema Kindergeld gibt 
es bei der Kindergeldkasse des Arbeitsamtes.  

Wichtig ist auch die sofortige Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse, 
bei der Ihr Kind versichert sein soll. 
Fragen Sie Ihre Krankenkasse, worauf Sie achten sollen, am besten vor 
der Geburt. Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt für Sie.

Eltern werden ist nicht schwer
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Vaterschaftsanerkennung
Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind beurkunden 
lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar nicht verheiratet sind, 
aber als Vater beurkundet werden möchten. 

Das Standesamt Cottbus wird Sie darüber informieren, welche Rechtsfol-
gen diese Erklärung, der die Mutter zustimmen muss, haben wird.

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind verwandt. Dieses 
Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich auch auf Ihre Familie. Ihre Eltern 

werden zu Großeltern, Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. Ihr Kind 
wird erbberechtigt. Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt 
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig. Aber auch die Mut-
ter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. Diese sind im § 1615 l BGB 
beschrieben: Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen 
vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 
Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft 
oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen. 

Geht die Mutter bedingt durch die Schwangerschaft oder einer daraus 
resultierenden Krankheit einer Erwerbstätigkeit nicht nach oder ist sie 
durch die Pflege des Kindes daran gehindert, so verlängert sich die Un-
terhaltspflicht. Sie beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und 
endet drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Wäre es gegenüber dem 
Kindeswohl grob unbillig, die Zahlungsverpflichtung danach enden 
zu lassen, so bleibt sie bestehen. Das kann der Fall sein, wenn das Kind 
behindert ist und die Mutter das Kind selbst betreuen muss.

Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie die alleinige 
Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine Vaterschaftsanerkennung 
nichts. Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam beim Jugend-
amt erklären, dass Sie die Sorge miteinander teilen wollen. Dort wird 
man Sie auch ausführlich zu diesem Thema beraten. Nach Abgabe einer 
Sorgeerklärung wenden Sie sich bitte an das Standesamt.

Name des Kindes
Das Kind führt den Namen, den die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes 
geführt hat. Die Anerkennung der Vaterschaft hat keine unmittelbare 
Auswirkung auf den Kindesnamen, eröffnet aber die Möglichkeit, dass 
die Mutter dem Kind mit Zustimmung des Vaters dessen Familiennamen 
erteilt. Diese Erklärung nimmt das Standesamt entgegen. 

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. Andere Länder 
haben andere Lösungen. Wenn also ausländisches Recht zu beachten ist, 
so lassen Sie sich bitte individuell beim Standesamt beraten.



Und das können Sie auch bei uns erledigen 
Beurkundung von Sterbefällen

Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das Aufgabengebiet 
des Standesamtes. Wir beurkunden den Tod derjenigen Personen, die im 
Bezirk des Standesamtes Cottbus verstorben sind oder tot aufgefunden 
wurden. In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungsarbeiten für 
die Angehörigen. Er hat die Erfahrung, welche Unterlagen zur Beurkun-
dung benötigt werden. Dies sind in erster Linie
• die Geburtsurkunde des/der Verstorbenen und
• bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Personen ein Nach-

weis über den Familienstand (z. B. Heiratsurkunde, Familienbuchab-
schrift, Sterbeurkunde des anderen Ehegatten, Scheidungsurteil, To-
deserklärung). Nach der Beurkundung erhalten Sie vier kostenlose 
Sterbeurkunden: eine für Rentenzwecke, eine für die Bestattung, eine 
für die Krankenkasse und evt. eine für die Kirche. Weitere Urkunden 
für private Zwecke (Versicherung, Bank, Nachlassgericht oder Notar) 
sind gebührenpflichtig.

Und das können Sie auch bei uns erledigen:

Sie bekommen bei uns
• Geburts-,
• Heirats- und
• Sterbeurkunden

des Standesamtes Cottbus. Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings 
nur, wer dazu berechtigt ist. Hierfür fällt in der Regel eine Gebühr an. Bitte 
nutzen Sie auch unseren Service, diese Urkunden über das Internet zu 
beantragen. Unter www.buergerservice.cottbus.de finden Sie die Online-
Formulare für das Standesamt.

Weiterhin können Sie eine im Ausland erfolgte Eheschließung, eine 
Geburt oder einen Sterbefall bei uns beurkunden lassen. 

Namenserklärungen

Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer Person be-
treffen. Wenn Sie z. B. nach einer Eheauflösung einen früheren Namen 
wieder annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Standesamt. Haben 
Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen bestimmt (z. B. bei 
einer Eheschließung im Ausland), so können Sie dies bei uns nachho-
len. Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen auch der 
Name Ihrer Kinder betroffen ist. Für diese Erklärungen ist eine Gebühr 
zu berechnen.

Standesamt Cottbus

Karl-Marx-Straße 67, 03046 Cottbus
Tel.: 0355 612 -3361 – Sachgebiet Sterbefällle
  -3364 – Sachgebiet Geburten
  -3367 – Sachgebiet Eheschließungen
  -3370 – Urkundenabteilung          
E-Mail: Standesamt@neumarkt.cottbus.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
sowie außerhalb der Sprechzeiten nach Absprache

http://www.buergerservice.cottbus.de
mailto:Standesamt@neumarkt.cottbus.de


mailto:goldschmiedeschr@aol.com
http://www.goldschmiede-schramme.de

